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1. Fragestellung 

Der Fragesteller möchte wissen, ob es in Deutschland besondere Regelungen für Fahrzeuge des 
Schausteller- und Zirkusgewerbes gibt, insbesondere bezüglich Kraftfahrzeugsteuer und Maut für 
Lastkraftwagen. 

2. Kraftfahrzeugsteuer 

Zugmaschinen sowie Wohnwagen und Wohnmobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 
mehr als 3500 kg sind von der Kraftfahrzeugsteuer befreit, solange sie ausschließlich dem Schau-
stellergewerbe dienen.  

3. Maut für Lastkraftwagen 

Lastkraftwagen müssen in Deutschland streckenbezogene Gebühren auf Basis von drei Gewichts-
klassen für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen entrichten (LKW-Maut). 
Fahrzeuge des Schausteller- und Zirkusgewerbes sind jedoch nicht mautpflichtig. 
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